
 

 

 
 
 
Stellungnahme des Deutschen Verband für Physiotherapie (ZVK) 
e.V. 
 
zur Bundestagsdrucksache (17/10488) 
Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von 
Patientinnen und Patienten, hier: §§ 630 c Abs. 2, 630 e Abs. 1 BGB 
 
Bei der Diskussion der Neuregelung ist bisher unberücksichtigt, dass damit neue 
Pflichten auch in den Rechtsbeziehungen zwischen den Patienten und den 
Heilmittelberufen geschaffen werden. Insoweit geht der Gesetzentwurf entgegen 
seinem eigenen Anspruch deutlich darüber hinaus, lediglich Rechtsklarheit und 
Rechtssicherheit zu schaffen. In der Neufassung des Gesetzes wird der 
behandelnde Heilmittelerbringer verpflichtet, sich – teils auf Nachfrage, teils 
unmittelbar – zu erkennbaren ärztlichen Behandlungsfehlern zu äußern und auf 
Behandlungsalternativen hinzuweisen.  
 
Diese Regelungen sollen zwar dem Patientenschutz dienen. Ist es aber Absicht, den 
Heilmittelerbringer zu verpflichten, den Patienten z.B. darüber zu informieren, wenn 
der behandelnde Arzt 
 

 nicht leitliniengerecht verordnet, wie dies häufig aus Kostengründen 
geschieht, oder 

 gar nicht verordnet, weil er behauptet, sein Budget sei erschöpft, obgleich 
eine Behandlung objektiv dringend geboten ist, oder z.B. 

 bei einem Schlaganfallpatienten einen dringend erforderlichen Hausbesuch 
unterlässt? 

 
Ein sehr praktisches Beispiel hierzu ist bereits im GEK-Heilmittelreport 2007 
beschrieben (Anlage  – Auszug Seiten 69+70): Schlaganfallpatienten erhalten in der 
Regel erst 40 (!) Tage nach Abschluss der stationären oder Anschlussheilbehandlung 
wieder ein Heilmittelrezept!  
 
All dies sind Tatbestände, die eindeutig unter die Aufklärungspflicht nach § 630 e  
Abs. 1 BGB (neu) fallen würden. Wenn dies die Absicht des Gesetzgebers ist, würde 
er damit die Basis der Zusammenarbeit zwischen Arzt und Heilmittelerbringern, die 
aufgrund einer ärztlichen Verordnung tätig werden, auf eine völlig neue Basis stellen. 
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